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Erwägungen

E. 1.1
Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann u.a. die Verletzung von
Bundesrecht gerügt werden ( Art. 95 lit. a BGG ). Die Feststellung des Sachverhalts kann
nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im
Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des
Verfahrens entscheidend sein kann ( Art. 97 Abs. 1 BGG ). Das Bundesgericht legt seinem
Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG
). Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder
ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne
von Artikel 95 beruht ( Art. 105 Abs. 2 BGG ).

E. 1.2
Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG ). Es ist
folglich weder an die in der Beschwerde geltend gemachten Argumente noch an die
Erwägungen der Vorinstanz gebunden; es kann eine Beschwerde aus einem anderen als
dem angerufenen Grund gutheissen und es kann eine Beschwerde mit einer von der
Argumentation der Vorinstanz abweichenden Begründung abweisen ( BGE 134 V 250 E.
1.2 S. 252 mit Hinweisen; 133 III 545 E. 2.2 S. 550; 130 III 136 E. 1.4 S. 140). Immerhin
prüft das Bundesgericht, unter Berücksichtigung der allgemeinen Begründungspflicht der
Beschwerde ( Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG ), grundsätzlich nur die geltend gemachten Rügen,
sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind ( BGE 133 II 249 E. 1.4.1
S. 254).

E. 2
Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur soweit vorgebracht werden, als erst der
Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt ( Art. 99 Abs. 1 BGG ; BGE 135 V 194 ). Dies
ist von der ein Novum einbringenden Partei näher darzulegen ( Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG ;
vgl. Urteile 8C_826/2008 vom 2. April 2009 E. 3; 8C_514/2008 vom 31. März 2009 E. 3),
was die Beschwerdeführerin unterlassen hat. Die neu beigebrachten Beweismittel sind
daher unzulässig und bleiben vor Bundesgericht unbeachtet (Urteile 8C_684/2009 vom 23.
April 2010 E. 2). Dabei ist auch nicht ersichtlich, was die Bilanz per 31. De-zember 2010
und die Erfolgsrechnung 2010 der Firma X.________ AG für die Entscheidfindung
beitragen sollen, da ab 1. Januar 2009 die Aufhebung der Invalidenrente durch die
Beschwerdeführerin selber beantragt wurde.

E. 3
Streitig und zu prüfen ist die Höhe des Anspruchs der Beschwerdeführerin auf eine
Invalidenrente ab 1. Januar 2006 bis 31. Dezember 2008. Dabei stellt sich vorab die Frage,
auf welcher Basis das Valideneinkommen zu bestimmen ist.



E. 3.1
Unter dem Valideneinkommen ist jenes Einkommen zu verstehen, welches die versicherte
Person im Zeitpunkt des Rentenbeginns nach dem Beweisgrad der überwiegenden
Wahrscheinlichkeit als Gesunde tatsächlich erzielen würde. Die Einkommensermittlung hat
so konkret wie möglich zu erfolgen. Dabei wird in der Regel am zuletzt erzielten,
nötigenfalls der Teuerung und der realen Einkommensentwicklung angepassten Verdienst
angeknüpft, da es empirischer Erfahrung entspricht, dass die bisherige Tätigkeit ohne
Gesundheitsschaden fortgesetzt worden wäre. Ausnahmen müssen mit überwiegender
Wahrscheinlichkeit erstellt sein ( BGE 129 V 222 E. 4.3.1 S. 224). Für die Annahme einer
mutmasslichen beruflichen Weiterentwicklung wird der Nachweis konkreter Anhaltspunkte
dafür verlangt, dass die versicherte Person einen beruflichen Aufstieg und ein entsprechend
höheres Einkommen auch tatsächlich realisiert hätte, wenn sie nicht invalid geworden wäre.
Bei der Prüfung der mutmasslichen beruflichen Entwicklung können unter Umständen aus
einer besonderen beruflichen Qualifizierung im Invaliditätsfall Rückschlüsse auf die
hypothetische Entwicklung gezogen werden, zu der es ohne Eintritt des
Gesundheitsschadens gekommen wäre. (Urteil 8C_116/2008 vom 27. November 2008 E.
2.1).

E. 3.2
Die Beschwerdeführerin war im Zeitpunkt des Eintritts der gesundheitlichen
Beeinträchtigung als Flight Attendant bei der S.________ tätig, wobei sie diesen Beruf
offenbar kurze Zeit nach Erwerb der Maturität ergriffen hatte. Aus dieser beruflichen
Situation im Zeitpunkt des Eintritts der gesundheitlichen Beeinträchtigung am 2. August
1994 kann sicher nicht auf einen beruflichen Aufstieg zur Immobilienmaklerin mit
Jahreseinkünften von Fr. 152'700.-- im Jahr 2006, Fr. 227'200.-- im Jahr 2007 und Fr.
248'800.-- im Jahr 2008 geschlossen werden. Wie die Vorinstanz zutreffend vermerkte,
wurde in der Einsprache vom 14. Januar 2004, mit welcher die Beschwerdeführerin
erfolgreich die Zusprache einer halben Invalidenrente ab 1. März 1998 erwirken konnte, ein
solcher möglicher beruflicher Aufstieg nicht erwähnt. Vielmehr wurde dort argumentiert,
dass die Beschwerdeführerin "heute", das heisst somit am 14. Januar 2004, Fr. 80'400.-- pro
Jahr verdienen könnte. Selbst wenn diese Zahl gemäss dem Nominallohnindex für das Jahr
2006 angepasst würde, ist offensichtlich, dass daraus kein rentenbegründender
Invaliditätsgrad im Vergleich mit den Jahreseinkünften 2006 bis 2008 resultiert.

E. 3.3
Wenn die Beschwerdeführerin selber am 14. Januar 2004 ihr Valideneinkommen mit Fr.
80'400.-- bezifferte, kann sicherlich nicht angenommen werden, dass dieses dann lediglich
zwei Jahre später ein Mehrfaches davon betragen würde. Immerhin müsste bei
Berücksichtigung der von der Beschwerdeführerin tatsächlich erzielten Einkünfte als
Invalideneinkommen das Valideneinkommen im Jahr 2006 Fr. 254'500.--, im Jahr 2007 Fr.
378'667.-- und im Jahr 2008 Fr. 414'667.-- betragen, damit in diesen Jahren überhaupt noch
ein rentenbegründender Invaliditätsgrad gegeben wäre. Es kann offensichtlich nicht von so
hohen Einkünften der Beschwerdeführerin ausgegangen werden, falls bei ihr in der
Vergangenheit keine gesundheitliche Beeinträchtigung eingetreten wäre.

E. 3.4
Die Beschwerdeführerin will einen erwerblich gewichteten Betätigungsvergleich
(ausserordentliches Bemessungsverfahren) angewendet haben. Jedoch besteht kein Anlass



für die Bemessung des Invaliditätsgrades nach dem ausserordentlichen
Bemessungsverfahren. Die beiden Vergleichseinkommen können schon aufgrund der
eigenen Angaben der Beschwerdeführerin sowohl für das Valideneinkommen wie auch für
das Invalideneinkommen hinreichend ermittelt werden, so dass daraus klar kein
rentenbegründender Invaliditätsgrad resultiert. Dementsprechend bleibt auch kein Raum für
die ausnahmsweise Anwendung des ausserordentlichen Bemessungsverfahrens (Kieser,
ATSG-Kommentar, 2. Auflage, Art. 16 ATSG N 27). Überdies ist auch darauf hinzuweisen,
dass ohne Eintritt einer gesundheitlichen Beeinträchtigung in der Vergangenheit bei der
Beschwerdeführerin nicht mit dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit auf
ihre heutige berufliche Tätigkeit als Immobilienmaklerin geschlossen werden kann.
Vielmehr war die Beschwerdeführerin 1994 als Flight Attendant tätig. Dann kann aber gar
kein Betätigungsvergleich im Hinblick auf die beruflichen Aufgaben einer
Immobilienmaklerin vorgenommen werden. Die Vorinstanz hat somit ohne
Bundesrechtsverletzung erkannt, dass ab 1. Januar 2006 die invaliditätsmässigen
Voraussetzungen für einen Rentenbezug bei der Beschwerdeführerin nicht mehr gegeben
waren.

E. 4
Die Beschwerdeführerin leitet ihre gesundheitlichen Beeinträchtigungen aus einer
Distorsion der HWS ab. Schon gemäss den Gutachtern der MEDAS vom 22. August 2001
konnte aufgrund objektivierbarer Befunde nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit eine
invalidisierende Erkrankung festgestellt werden. Allein wegen einer Einschränkung der
Arbeitsfähigkeit aus psychischen Gründen wurde der Beschwerdeführerin gestützt auf das
Gutachten der Assistenzärztin C.________ und der Oberärztin R.________ der Klinik
T.________ eine halbe Invalidenrente zugesprochen. Das Vorliegen eines
Revisionstatbestandes ist spätestens für den von der Beschwerdegegnerin angenommenen
Zeitpunkt ab 1. Januar 2006 gemäss Art. 17 ATSG gegeben, da sich zumindest die
erwerbliche Situation der Beschwerdeführerin wesentlich geändert hatte. Das Vorliegen
eines Revisionstatbestandes gemäss Art. 17 ATSG wird von der Beschwerdeführerin selber
nicht in Zweifel gezogen, ansonsten sie auch gar nicht die Anwendung des
ausserordentlichen Bemessungsverfahrens verlangen konnte. Auch von der
Beschwerdeführerin wird somit eine Veränderung sowohl der massgebenden
Vergleichseinkommen wie auch der erwerblichen Auswirkungen angenommen, so dass Art.
17 ATSG zur Anwendung zu gelangen hat (vgl. Kieser, a.a.O., Art. 17 ATSG N 19 und 21).
Wenn jedoch eine entsprechende Neufestlegung des Invaliditätsgrades vorzunehmen ist, ist
auch die aktuelle bundesgerichtliche Rechtsprechung zur invalidisierenden Wirkung von
HWS-Verletzungen zur Anwendung zu bringen ( BGE 136 V 279 ). Diese verlangt, dass
die entsprechenden Kriterien gemäss BGE 130 V 352 E. 2.2.3 gegeben sein müssen, dass
ausnahmsweise eine Unzumutbarkeit einer willentlichen Überwindung des Leidens
anzunehmen ist. Diese Kriterien sind bei der Beschwerdeführerin offensichtlich nicht
erfüllt. Eine psychische Komorbidität kann nicht angenommen werden, nachdem bereits im
Gutachten der Klinik T.________, das Grundlage für die Rentenzusprache an die
Beschwerdeführerin war, nebst der Anpassungsstörung keine IV-rechtlich relevante
Diagnose gestellt wurde, wobei beim Alkoholabusus ein zur Zeit kontrolliertes Trinken
angeführt wurde. Gestützt auf das MEDAS-Gutachten sind keine chronischen körperlichen
Begleiterkrankungen auszumachen. Aufgrund der Tätigkeit der Beschwerdeführerin als
Immobilienmaklerin kann sicher auch kein sozialer Rückzug ausgemacht werden. Ein
primärer Krankheitsgewinn im Sinne einer Flucht in die Krankheit kann bei Vorliegen einer



solchen beruflichen Tätigkeit ebenso wenig angenommen werden wie unbefriedigende
Behandlungsergebnisse trotz konsequent durchgeführter ambulanter und/oder stationärer
Behandlungsbemühungen. Solche sind auch nicht dokumentiert. Die Beschwerdeführerin
gab, nachdem sie während mehr als einem Jahr vergeblich gemahnt wurde, den
Revisionsfragebogen einzureichen, am 18. Dezember 2008 lediglich an, "nach diversen
Behandlungen bei Herrn M.________", der bei ihr offenbar eine Akupunkturmassage
vornahm, in der Lage zu sein, auf die IV-Leistungen verzichten zu können.

E. 5.1
Gemäss Art. 88bis Abs. 2 lit. b IVV erfolgt die Herabsetzung oder Aufhebung der Renten
und Hilflosenentschädigungen rückwirkend vom Eintritt der für den Anspruch erheblichen
Änderung, wenn die unrichtige Ausrichtung einer Leistung darauf zurückzuführen ist, dass
der Bezüger sie unrechtmässig erwirkt hat oder er der ihm gemäss Art. 77 IVV zumutbaren
Meldepflicht nicht nachgekommen ist. Die Beschwerdeführerin bestreitet in ihrer Eingabe
vom 14. September 2011 nicht das Vorliegen einer Meldepflichtverletzung. Eine solche ist
spätestens ab dem Jahr 2006 sicher anzunehmen, nachdem sich die Honorareinnahmen vom
Jahr 2005 von Fr. 49'304.25 auf Fr. 221'697.85 im Jahr 2006 massiv vergrössert haben,
währenddem sich der Aufwand gesamthaft im Verhältnis zu den Honorareinnahmen viel
weniger stark entwickelt hatte. Im Übrigen kann auch aus den Eintragungen im
individuellen Konto der Beschwerdeführerin (IK) für die Jahre 2007 mit Fr. 227'200.-- und
2008 mit Fr. 248'800.-- nicht auf eine Rückbildung der Honorareinnahmen der
Beschwerdeführerin als Immobilienmaklerin geschlossen werden. (Ein Abschluss für das
Jahr 2008 liegt ebenso wenig wie ein solcher für das Jahr 2007 bei den Akten.) Die
Vorinstanz bezifferte die Einkünfte der Beschwerdeführerin für das Jahr 2008 zutreffend
anhand der Meldungen des Steueramtes an die Ausgleichskasse.

E. 5.2
Wegen der Meldepflichtverletzung hat die Beschwerdegegnerin korrekt die Rente
rückwirkend ab 1. Januar 2006 aufgehoben und die im Zeitraum vom 1. Januar 2006 bis 31.
Dezember 2008 ausgerichteten Rentenzahlungen zurückgefordert. Die Berechnung der
Rückforderungssumme wird von der Beschwerdeführerin nicht in Frage gestellt. Die
Beschwerde ist somit vollumfänglich abzuweisen.

E. 6
Aufgrund des Ausgangs des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin die Kosten desselben
zu tragen. Eine Parteientschädigung ist dementsprechend an die Beschwerdeführerin nicht
auszurichten. Die Beschwerdegegnerin hat, obwohl sie aufgrund des Prozessergebnisses als
obsiegend zu betrachten ist (vgl. BGE 132 V 215 E. 6.1 S. 235 mit Hinweisen), keinen
Anspruch auf Parteientschädigung ( Art. 68 Abs. 3 BGG ; BGE 132 V 215 E. 6.1 S. 235,
128 V 124 E. 5b S. 133 f., 126 V 143 E. 4a und b S. 150 f.).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


